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				Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
GEM. § 14 GEFSTOFFV
Diese Muster-Betriebsanweisung muss 
vor Verwendung an die tatsächlichen 
Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz: Flammspritzen
Tätigkeit: Wellen-Oberflächen 
beschichten
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B243

	Gefahrstoffbezeichnung

	Nitrose Gase (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid) 
Gesundheitsschädliche, teils krebserzeugende Stäube

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	‒	Nitrose Gase können sich bei unzureichender Lüftung im Arbeitsraum sammeln.
‒	Nicht brennbares Gas; fördert aber Verbrennung brennbarer Stoffe.
‒	Warnung erfolgt durchstechenden Geruch und leichte Reizwirkung.
‒	Nitrose Gase sind sehr giftige, teils sauer ätzende Reizgase!
‒	Einatmen verursacht Kratzen im Hals, tränende und brennende Augen, Kopfschmerzen und bei 
höheren Konzentrationen leichte Atemnot, die an frischer Luft zunächst wieder verschwinden kann.
‒	Ernste Vergiftungssymptome können sich erst nach mehreren Stunden zeigen!
‒	Langzeiteinwirkung geringer Konzentrationen kann die Lungenfunktion beeinträchtigen (Lungenödem).
‒	Stäube, die Nickeloxide und Chrom-Vl-Verbindungen enthalten, können Schleimhäute reizen und 
Krebs erzeugen.
‒	Nickelverbindungen (im Metallpulver) können durch Hautkontakt Allergien hervorrufen.
‒	Metallstäube sind brennbar.
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	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	‒	Verfahrens- und Anlagenparameter einhalten (siehe Herstelleranleitung)
‒	Flammspritzen nur bei eingeschalteter Absaugung
‒	Erfassungselemente der Absaugung nah am Werkstück (Auftragszone) positionieren
‒	Pulvergebinde geschlossen halten, Staubausbreitung vermeiden
‒	Arbeitsbereich regelmäßig mit Sauger reinigen. Nicht kehren! Saugen nur mit Entstauber der 
Staubklasse H.
‒	Nach Arbeitsende Absperrventile und Druckgasflaschen schließen
‒	Augenschutz: Schutzbrille der Schutzstufe 4–6 mit Seitenschutz      
‒	Gesichtsschutz: Schutzschirm bei Gefährdung durch Schmelzmetallspritzer      
‒	Gehörschutz: Kapselgehörschutz oder Gehörschutzstöpsel      
‒	Körperschutz: Schwer entflammbare Arbeitskleidung
‒	Handschutz: Schutzhandschuhe gegen Hitzeeinwirkung      
‒	Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und keine Lebensmittel aufbewahren
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	Verhalten im Gefahrfall
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	‒	Bei Störungen im Arbeitsprozess, Ausfall der Absaugung: Arbeiten abbrechen, Anlage stillsetzen, 
Absperrventile und Druckgasflaschen schließen, Vorgesetzten       informieren
‒	Bei Verdacht des Einatmens nitroser Gase Arbeit einstellen, Gaszufuhr sperren, Raum verlassen 
und für ärztliche Behandlung sorgen. Arbeitsraum gut lüften.
‒	Brandbekämpfung mit Feuerlöscher: Pulverlöscher mit Metallbrandpulver (Brandklasse D nach EN 3)
‒	Mängel und Schäden durch Fachpersonal       beseitigen lassen
Notruf:      

	Erste Hilfe
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	‒	Nach Einatmen: Frischluft, bei Verdacht des Einatmens nitroser Gase ist auch bei Beschwerdefreiheit 
unbedingt ein Arzt/eine Ärztin aufzusuchen!
‒	Bei Anzeichen gesundheitlicher Beeinträchtigung (Atembeschwerden, Reizung der Atemwege, 
Schwindelgefühl, Kopfschmerzen) die Arbeit einstellen, für Frischluftzufuhr sorgen; Vorgesetzten 
informieren; schnell für ärztliche Behandlung sorgen
‒	Bei Verbrennungen: Ersthelfer verständigen und schnell für ärztliche Behandlung sorgen
Ersthelfer      		Telefon:      

	Sachgerechte Entsorgung
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	Abfälle in gekennzeichnetem Behälter       sammeln
Entsorgung durch       Tel.:      
Datum:      		Unterschrift:      
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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